
MIETVERTRAG  
ÜBER ENTNAHMEVO RRI CH TUNG EN UND  
L I EFERUNG  VON STRO M UND W ASSER   
 

 

 
 
 
 

Seite 1 von 8 Stand 15.6.2020                                                            

 

- im folgenden „Mieter“ genannt -   
 

und der STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG,  Firmensitz: Kurt Wilde Str. 10,  88662 Überlingen 

  Verwaltungssitz: Kornblumenstr. 7/1,  88046 Friedrichshafen  
 

wird folgender Mietvertrag zum Zweck einer vorübergehenden Trinkwasser- und/oder Stromversorgung mit folgender Ausrüstung geschlossen:  

 

Anzahl  Beschreibung Einzelpreis Summe 

      Messwandlerschrank 200A (125A/63A/32A/16A/Schuko) Aufstellung, Inbetriebnahme, FI-Prüfung, Abbau    1000,00 € / pro Stück pauschal       € 

      Stromschrank 63A (63A/32A/16A/Schuko) + FI-Würfel 63A Aufstellung, Inbetriebnahme, FI-Prüfung, Abbau  350,00 € / pro Stück pauschal       € 

      Stromschrank 63A (63A/32A/16A/Schuko) Aufstellung, Inbetriebnahme, FI-Prüfung, Abbau    260,00 € / pro Stück pauschal       € 

      
FI/RCD geschützer Anschluss 32 - 63A CEE an einen Kabelverteiler an- und abklemmen oder 
ein/ausstecken 63A 

 220,00 € / pro Stück pauschal        € 

      Direktanschluss an einen KVS (ohne lösbare Steckverbindung) 63A an einen Kabelverteiler    220,00 € / pro Stück pauschal        € 

      Direktanschluss an einen KVS (ohne lösbare Steckverbindung) größer 63A an einen Kabelverteiler    350,00 € / pro Stück pauschal        € 

      Fester Marktschrank ein/ausstecken Inbetriebnahme u. Prüfung Kabelverteilerschrank bis 32A  75,00 € / pro Stück pauschal        € 

      63A Verlängerung mit Stecker und Kupplung Länge 25m, Leihgebühr pro Tag  6,50 € / pro Stück  und Tag         € 

      16A 32A Verlängerung mit Stecker und Kupplung Länge 25m, Leihgebühr pro Tag  5,00 € / pro Stück und Tag         € 

      Schuko Verlängerung mit Stecker und Kupplung Länge 25m, Leihgebühr pro Tag  4,00 € / pro Stück und Tag         € 

      Adapter 230V  2,50 € / pro Stück und Tag         € 

      Überfahrbrücke, Leihgebühr pro Tag  10,00 € / pro Stück und Tag         € 

      Wasserentnahmestelle für Events, Aufbau, Inbetriebnahme und Abbau eines Wasserstandrohrs / 4 Hähne  170,00 € / pro Stück pauschal        € 

      Sonstige Arbeiten (Abrechnung über Rapport/Regiebericht)  62,50 € / pro Stunde        € 

      Einsatz von Sonderfahrzeug / Steiger (Abrechnung über Rapport/Regiebericht)  63,00 € / pro Stunde        € 

 Gesamtpreis aller Dienstleistungen          € 

       

1 Sicherheitskaution     Pauschal  500,00 € 

Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise 

 
 

Die Verrechnung der Dienstleistung und Verbräuche wird in der Anschlussrechnung mit der Sicherheitskaution verrechnet. 

Die Rückerstattung aus der Verrechnung wird Ihrem Konto gut geschrieben, oder Sie erhalten einen Verrechnungs-/Barscheck. 

 

Eine Barauszahlung ist nicht möglich! 

  

       

zwischen SAP Auftrag 

Name:          Vorname:        

Firma:        

Straße, Nr.:         PLZ, Ort:        

Geburtsdatum:        E-Mail:        

Telefon:          Fax:        

ggf. Registernummer / Registergericht:       

Mieter mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland, Nummer des gültigen Ausweises / Reisepasses:          
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Vertragsgegenstand 
 
Dieser Vertrag regelt unter „I. Mietvertrag“ die Vermietung einer Entnahmevorrichtung, 
„II. Versorgungsvertrag“ die Belieferung mit Wasser.. sowie unter „III Gemeinsame Bestimmungen. 
 
 
I. Mietvertrag 
 
§1 Allgemeine Bestimmungen 
 
1.  SWSee vermietet dem Kunden eine Entnahmevorrichtung zur vorübergehenden Entnahme von Wasser und Strom. 

§ 545 BGB ist ausgeschlossen. 
 
2. Die Entnahme von Wasser und Strom ist ausschließlich über die gemietete Entnahmevorrichtung zulässig. Die Verwendung der 

Entnahmevorrichtung an einem anderen Einsatzort ist nur mit schriftlicher Zustimmung von SWSee gestattet. 
 
3. Entnahmevorrichtungen zur Entnahme von Trinkwasser und Strom werden ausschließlich von SWSee oder deren beauftragten Firma 

eingesetzt. Der Termin der Ausführung wird in direkter Abstimmung zwischen SWSee oder zwischen der beauftragten Firma und dem 
Mieter vereinbart. 

 
4. Die Übergabestelle zur Kundenanlage befndet sich an der Entnahmevorrichtung hinter der Sicherungseinrichtung. Für die sich dahinter 

befndenden Anlagenteile gilt § 12 der Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) und 
die VDE0100. 

 
§2  Mietentgelte 
 
1.  Der Kunde zahlt für die Leistungen von SWSee Entgelte gemäß Auslistung Seite 1. Die Entgelte sind nach Rechnungslegung vom Kunden 

an SWSee zu zahlen. SWSee verlangt eine Vorauszahlung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Entgelte. 
Die Rechnungslegung erfolgt spätestens jedoch bei Rückgabe der Entnahmevorrichtung. Werden keine Angaben zur bargeldlosen 
Bezahlung gemacht, oder hat der Mieter keinen festen Wohnsitz in Deutschland, muss die Leistung bei der Beauftragung im Voraus im 
Kundenzentrum entrichtet werden. Zusätzlich wird eine Sicherheitskaution gem. Leistungsbeschreibung (Seite 1) erhoben, welche mit der 
Schlussabrechnung gegen-gerechnet werden kann. 
 

2.  Kosten für Warte- und Wegezeiten, aus fehlender Baufreiheit, die SWSee nicht zu vertreten hat, sowie Kosten, die auf besonderen Wunsch 
des Kunden hinsichtlich des Zeitpunktes der Ausführung oder des Leistungsumfanges entstehen, werden nach Aufwand gesondert 
berechnet. 

 
§3  Pfichten des Kunden 
 
1.  Ab der Übergabestelle trägt der Kunde die Verantwortung gemäß der Trinkwasserverordnung, der DIN 2001-2 und DIN EN 1717 bis zur 

letzten Entnahmestelle (z.B. Zapfhahn) und auch der VDE0100. Hierunter fallen unter anderem:     
 Fachgerechte Erstellung der Anlage 

 Verwendung geeigneter Materialien 

 Geordneter Betrieb 

 Ordentliche Lagerung der verwendeten Bauteile und Materialien 

 Schutz des öffentlichen Trinkwassernetzes vor Verunreinigung durch Rückfie.en von verschmutztem Wasser 
 
2.  Bei Verlust der Entnahmevorrichtung hat durch den Kunden eine sofortige Mitteilung an SWSee zu erfolgen.  
 
3. Die Weitergabe der ausgeliehenen Entnahmevorrichtung an Dritte ist nicht gestattet. 
 
§4  Haftung der SWSee GmbH bei Versorgungsstörungen 

SWSee haftet bei Versorgungsstörungen gegenüber dem Kunden nach Grund und Höhe gemäß § 6 AVBWasserV bzw. §18NAVV. 
 
§5  Haftung des Kunden 
 
1.  Der Kunde haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
2.  Der Kunde verpfichtet sich, alle durch Beschädigung der Entnahmevorrichtung entstehenden Instandsetzungskosten einschließlich 

Wiederbeschaffungskosten für übergebene Geräte und Zubehörteile gemäß Preisblatt „Instandsetzung und Wiederbeschaffung der 
Entnahmevorrichtung und Zubehör“ von SWSee (Anlage 2) zu tragen. Ausgenommen sind Schäden aufgrund normaler Abnutzung. 

 
3.  Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Benutzung einer Entnahmevorrichtung durch Dritte entstehen, haftet der Kunde auch dann, 

wenn SWSee der Benutzung zugestimmt hat. Er stellt SWSee von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, sofern SWSee diese Schäden nicht 
zu vertreten hat. 

 
§6  Besichtigungs- und Untersuchungsrecht 

Die SWSee GmbH ist jederzeit berechtigt, die Entnahmevorrichtung zu besichtigen oder selbst zu untersuchen. Entsprechendes gilt für 
einen Beauftragten der SWSee GmbH 
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II. Versorgungsvertrag  

  

1.    Mit der Entnahme von Wasser und Strom kommt zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Grundversorgungsunternehmen ein Vertrag 

über die Versorgung des Kunden mit Wasser und Strom zustande. Soweit Wasser und Strom aus dem Versorgungsnetz  

 der SWSee entnommen wird, gilt das aktuell gültige Preisblatt (Tarif der Grundversorgung, einsehbar im Kundenzentrum oder im  

 Internet www.stadtwerk-am-see.de). Ansonsten sind die Wasser- und Strompreise vom jeweiligen Grundversorgungunternehmen  

 zu erfragen.  

  

Leitet der Mieter Wasser in die öffentliche Kanalisation ein, erhebt das Wasserversorgungsunternehmen den Abwasserkostenbeitrag 

gemäß der jeweils gültigen Kanalgebührensatzung und leitet ihn die an den Kanalnetzbetreiber weiter.  

  

2.   Bei einer Vertragsdauer bis zu 12 Monaten erfolgt die Ablesung des Wasserverbrauches bei der Abgabe der Entnahmevorrichtung zum 

15.Dez. des laufenden Jahres. Bei Nichteinhaltung des Abgabetermins wird die Entnahmevorrichtung durch SWSee eigezogen. Die Kosten 

trägt der Kunde. Die Rechnungslegung erfolgt jährlich oder bei Rückgabe der Entnahmevorrichtung.  

  

3.    Abschlagzahlungen sind monatlich zu leisten.  

  

4.   Bei Verlust der Entnahmevorrichtung wird der Wasser- und Stromverbrauch bis zum Zeitpunkt des Eingangs der Verlustanzeige bei SWSee 

geschätzt. Die Schätzung erfolgt auf der Grundlage der letzten Abrechnung bzw. auf der Grundlage der Verbräuche der vergleichbaren 

Kundengruppe, unter Berücksichtigung der Zählergröße.  

  

5.   Lässt sich bei beschädigten Wasserzählern der Verbrauch nicht mehr einwandfrei ermitteln, so wird, falls nicht Anhaltspunkte für einen noch 

höheren Verbrauch vorhanden sind, eine Verbrauchsmenge von 50 m³/Monat angenommen und berechnet. Dem Kunden steht es offen 

nachzuweisen, dass ein geringerer Verbrauch entstanden ist.  

  

 

III. Gemeinsame Bestimmungen  

  

§7   Kündigung  

1.    SWSee kann den Vertrag insbesondere dann außerordentlich kündigen, wenn der Kunde:  

 den Entnahmevorrichtung vertragswidrig nutzt  

 die Entnahmevorrichtung an Dritte weitergibt oder  

 im Falle der wiederholten unterlassenen oder verspäteten Mitteilung nach II. Abs. 3 Satz 2 dieses Vertrages.  

  

2.   Im Falle der außerordentlichen Kündigung ist der Kunde verpfichtet, die Entnahmevorrichtung unverzüglich an die SWSee GmbH heraus zu 

geben. Unterbleibt die Herausgabe an die SWSee GmbH so ist der Kunde für alle entstehenden Schäden schadenersatzpfichtig.  

 

§8   Schlussbestimmungen  

  

1.  Bei vorzeitiger Rückgabe der Entnahmevorrichtung durch den Kunden, vor Ablauf der vereinbarten Vertragszeit, endet der Vertrag am 

Tage der ordnungsgemäßen Rückgabe. Die Vorlage oder Übergabe von Entnahmevorrichtungen zur Zählerablesung während der 

Vertragslaufzeit oder etwaige Zählerwechsel aufgrund bestehender Mängel oder wegen Ablaufs der Eichfrist sind hiervon ausgenommen.  

  

2.  Die vorliegenden Vereinbarungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  

  

3. Es wird darauf hingewiesen, dass die personenbezogenen Daten maschinell gespeichert und im Zusammenhang mit dem  

 Vertragsverhältnis verarbeitet und genutzt werden. Diese Daten werden an Dritte nur weitergegeben, soweit es nach den Rege-  

 lungen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig und für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Der Kunde  

 erklärt sich mit der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung seiner Daten einverstanden. 

 

Ergänzend zu diesem Vertrag gelten:  

 Miet-Preisblatt (Seite 1)  

 Preisblatt Instandsetzung und Wiederbeschaffung Entnahmevorrichtung und Zubehör (Seite 7) 
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IV. Widerrufsrecht  

  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  

  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  

  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerk am See, Kornblumenstraße 7/1, 88046 Friedrichshafen, T 07541 505- 219,  F 

07541-505-60219, service@stadtwerk-am-see.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-

Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular  verwenden, 

das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden.  

  

Folgen des Widerrufs:  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 

Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 

über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 

ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom  während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 

dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 

Dienstleistungen entspricht.  

  

Für den Fall, dass die Belieferung innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsschluss aufgenommen werden kann, erkläre ich im Hinblick auf mein 

Widerrufsrecht zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreuzen):  

  

  Ich verlange ausdrücklich, dass die Energielieferung – soweit möglich – auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn innerhalb von 14 Tagen 

nach Vertragsschluss – also vor Ablauf der Widerrufsfrist – liegt.  

Für den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht ausübe, schulde ich dem Lieferanten für die ab Vertragsschluss bis zum Widerruf gelieferte 

Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen angemessenen Betrag als Wertersatz. 
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Einsatzort: 

Straße, Nr.:         PLZ, Ort:        

Ansprechpartner:        Telefonnummer:       

Termin für Inbetriebnahme:  Datum:        Uhrzeit:        

Termin für Rückgabe / Abbau:  Datum:        Uhrzeit:        

 
Ausgabe: 

Zählernummer Strom:       Zählernummer Wasser:       

Zählerstand Strom:              Zählerstand  Wasser:       

Stadtwerk am See Kunde 

Name:       Name::       

Datum:        Unterschrift:       Datum:        Unterschrift: 

  

Rückgabe:  

Zählernummer Strom:       Zählernummer Wasser:       

Zählerstand Strom:              Zählerstand  Wasser:       

Stadtwerk am See Kunde 

Name:       Name::       

Datum:        Unterschrift:       Datum:        Unterschrift: 

  

Überprüfung bei Rückgabe:  

  Stadtwerk am See Kunde 

 Schaden   

 festgestellt: 

Name:       Name::       

Datum:        Unterschrift: Datum:        Unterschrift: 

   

 Schaden   

 festgestellt: 

Name:       Name::       

Datum:        Unterschrift: Datum:        Unterschrift: 

  

Datum:        Unterschrift:       Datum:        Unterschrift: 

SEPA-Lastschriftmandant: (Mandantsreferenz wird separat mitgeteilt) 
Der nachstehendgenannte Kontoinhaber ermächtigt das STADTWERK AM SEE, Rechnungs- und Abschlagsbeträge aus diesem Vertragsverhältnis 
mittels Lastschrift von seinem nachfolgend genannten Girokonto einzulösen. Zugleich weist der nachstehende Kontoinhaber sein Kreditinstitut an. 
Die vom STADWERK AM SEE auf sein Konto eingereichte Lastschrift einzulösen. Gläubiger-Identifkationsnummer: DE16ZZZ00000230929 
Der Kunde kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das SEPA-Lastschriftmandant hat Gültigkeit bis zum schriftlichen Widerruf. 

Kreditinstitut:       Kontoinhaber:       

IBAN:        BIC (8- oder 11-stellig):       

 Unterschrift (Kontoinhaber): 

Bei Störungen am Hydranten oder an der Entnahmevorrichtung sowie bei Verlust der Entnahmevorrichtung 

ist unverzüglich der Störungsdienst unter (0800 505 3333) zu benachrichtigen!   

# 
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Ihren Auftrag nehmen wir gerne persönlich in unseren Kundenzentren entgegen: 
 
 
Kundenzentrum Kundenzentrum 
Friedrichshafen Überlingen 
 
Kornblumenstraße 7/1 Kurt-Wilde-Straße 10 
88046 Friedrichshafen 88662 Überlingen 
 
0800 505 2000 (kostenlos) 0800 505 2000 (kostenlos) 
T 07541 505-219 T 07551 9234-733 
F 07541 505-60219 F 07551 9234 - 60733 
 
Öffnungszeiten Öffnungszeiten 
Montag – Freitag Montag – Freitag 
08:00 – 17:00 Uhr 08:00 – 17:00 Uhr 
 
 
 

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner zu den  
üblichen Bürozeiten zur Verfügung. 
 
Friedrichshafen Überlingen 
Albert Schneider Stefan Dillmann 
T 07541 505-546 T 07541 505-340 

albert.schneider@stadtwerk-am-see.de stefan.dillmann@stadtwerk-am-see.de 
 

 

 

 

 

Anlage 1: Preisblatt Instandsetzung und Wiederbeschaffung Entnahmevorrichtung und Zubehör 
Anlage 2: Muster-Widerrufsformular 
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Anlage 1:        
 

Schadensmeldung SAP Auftrag 

Name:          Vorname:        

Firma:        

Straße, Nr.:         PLZ, Ort:        

Geburtsdatum:        E-Mail:        

Telefon:          Fax:        

ggf. Registernummer / Registergericht:        

Bankverbindung IBAN:         BIC:       

Mieter mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland, Nummer des gültigen Ausweises / Reisepasses:         

 
 

Preisblatt Instandsetzung und Wiederbeschaffung Entnahmevorrichtung und Zubehör 

Für die Beschädigung und den Verlust von der Entnahmevorrichtung macht SWSee Schadenersatz geltend. 

Schadenersatzzahlungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 

 

Nr. Schaden Preise netto Anzahl Summe netto 

1.  Außen verunreinigter Entnahmevorrichtung 25,00 €             € 

2.  Verlust oder beschädigter Stromschrank 1800,00 €             € 

3.  Verlust oder beschädigter FI/RCD Würfel 63A CEE 1300,0 0 €             € 

4.  Verlust oder beschädigter FI/RCD Würfel 32A CEE-16A CEE 1000,00 €             € 

5.  Adapter 230V 30,00 €             € 

6.  Verlust oder beschädigter Schukoanschluss 80,00 €             € 

7.  Verlust oder beschädigte 32A Verlängerungen mit Stecker und Kupplung, Länge: 25m 300,00 €             € 

8.  Verlust oder beschädigte 16A Verlängerungen mit Stecker und Kupplung, Länge: 25m 200,00 €             € 

9.  Verlust oder beschädigte Schuko Verlängerungen mit Stecker und Kupplung, Länge: 25m 100,00 €             € 

10.  Verlust oder beschädigter Überfahrbrücke 300,00 €             € 

11.  Verlust oder beschädigter Wasserentnahmestandrohr 500,00 €             € 

12.  Sonstige Arbeiten über Rapport/Regiebericht (pro Stunde) 62,50 €             € 

 Summe       €             € 

 

 

Überprüfung bei Rückgabe 
 SWSee Kunde 

 Schaden 

festgestellt 

Name:         Name:         

 
Datum:        Unterschrift: 

 
Datum:        Unterschrift: 
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Anlage 2 

 

Muster-Widerrufsformular  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  

 

An  

Stadtwerk am See 

Kornblumenstraße 7/1 

88046 Friedrichshafen 

T 07541 505-219 

F 07541 505-60219 

service@stadtwerk-am-see.de  

 

 

 
 
 
 
 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir         

den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag –  

über den Kauf der folgenden Waren:       

die Erbringung der folgenden Dienstleistung:          

Bestellt am:       Erhalten am:       

Name des/der Verbraucher(s):        

Anschrift des/der Verbraucher(s):        

Bestellt am:       Erhalten am:       

Datum:        Unterschrift des/der Verbraucher(s): (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

mailto:service@stadtwerk-am-see.de

